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 Veröffentlicht am 23.10.1970

Norm

StVO §3 B7

StVO §36 Abs4

StVO §76 Abs3

Rechtssatz

Wenn der Verkehr an einem Fußgängerübergang durch Lichtzeichen geregelt wird und die Verkehrsampel für den

Verkehr im Verlaufe der Fahrbahn grünes Licht zeigt, kann ein sich dem Übergang nähernder Fahrzeuglenker gemäß

d e m § 3 StVO darauf vertrauen, daß auch andere Verkehrsteilnehmer sich an die Verkehrsregeln halten und

insbesondere Fußgänger nicht unter Mißachtung des § 76 Abs 3 StVO die Fahrbahn bei Rotlicht überqueren. Von dem

Zeitpunkt angefangen, zu dem eine alte Frau - der Verkehrsregelung zuwider - die Fahrbahn betritt, kann sich der

Fahrzeuglenker jedoch auf den Vertrauensgrundsatz nicht mehr berufen.
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